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Sechster Abschnitt  Wirtschaftliche Angelegenheiten 

Erster Unterabschnitt  Unterrichtung in wirtschaftlichen Angelegenheiten 
 

§  106  Wirtschaftsausschuss (1)  In allen Unternehmen mit in der Regel mehr als 
einhundert ständig beschäftigten Arbeitnehmern ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. Der 
Wirtschaftsausschuss hat die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Unternehmer zu 
beraten und den Betriebsrat zu unterrichten. 

(2)  Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend über die 
wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu 
unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens 
gefährdet werden, sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung 
darzustellen. 

(3)  Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne dieser Vorschrift gehören insbesondere 
 1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens; 
 2. die Produktions- und Absatzlage; 
 3. das Produktions- und Investitionsprogramm; 
 4. Rationalisierungsvorhaben; 
 5. Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere die Einführung neuer  Arbeits-     

methoden; 
 5a. Fragen des betrieblichen Umweltschutzes; 
 6. die Einschränkung oder Stilllegung von Betrieben oder von Betriebsteilen; 
 7. die Verlegung von Betrieben oder Betriebsteilen; 
 8. der Zusammenschluss oder die Spaltung von Unternehmen oder Betrieben; 
 9. die Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks sowie 

10. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der Arbeitnehmer des 
Unternehmens wesentlich berühren können. 

 
§  107  Bestellung und Zusammensetzung des Wirtschaftsausschusses (1) Der 
Wirtschafts-ausschuss besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern, die dem 
Unternehmen angehören müssen, darunter mindestens einem Betriebsratsmitglied. Zu Mitgliedern des 
Wirtschafts-ausschusses können auch die in §  5 Abs.  3 genannten Angestellten bestimmt 
werden. Die Mitglieder sollen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche fachliche und persönliche 
Eignung besitzen. 

(2)  Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses werden vom Betriebsrat für die Dauer seiner 
Amtszeit bestimmt. Besteht ein Gesamtbetriebsrat, so bestimmt dieser die Mitglieder des 
Wirtschaftsausschusses; die Amtszeit der Mitglieder endet in diesem Fall in dem Zeitpunkt, in dem die 
Amtszeit der Mehrheit der Mitglieder des Gesamtbetriebsrats, die an der Bestimmung mitzuwirken 
berechtigt waren, abgelaufen ist. Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses können jederzeit 
abberufen werden; auf die Abberufung sind die Sätze  1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

(3)  Der Betriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder beschließen, die Aufgaben 
des Wirtschaftsausschusses einem Ausschuss des Betriebsrats zu übertragen. Die Zahl der Mitglieder 
des Ausschusses darf die Zahl der Mitglieder des Betriebsausschusses nicht überschreiten. Der 
Betriebsrat kann jedoch weitere Arbeitnehmer einschließlich der in §  5 Abs.  3 genannten leitenden 
Angestellten bis zur selben Zahl, wie der Ausschuss Mitglieder hat, in den Ausschuss berufen; für die 
Beschlussfassung gilt Satz  1. Für die Verschwiegenheitspflicht der in Satz  3 bezeichneten weiteren 
Arbeitnehmer gilt §  79 entsprechend. Für die Abänderung und den Widerruf der Beschlüsse nach 
den Sätzen  1 bis 3 sind die gleichen Stimmenmehrheiten erforderlich wie für die Beschlüsse nach 
den Sätzen  1 bis 3. Ist in einem Unternehmen ein Gesamtbetriebsrat errichtet, so beschließt dieser 
über die anderweitige Wahrnehmung der Aufgaben des Wirtschaftsausschusses; die Sätze 1 bis 5 
gelten entsprechend. 

 



 
§ 108  Sitzungen (1)  Der Wirtschaftsausschuss soll monatlich einmal zusammentreten.  
(2)  An den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses hat der Unternehmer oder sein Vertreter 
teilzunehmen. Er kann sachkundige Arbeitnehmer des Unternehmens einschließlich der in §  5 Abs. 3 
genannten Angestellten hinzuziehen. Für die Hinzuziehung und die Verschwiegenheitspflicht von 
Sachverständigen gilt § 80 Abs. 3 und 4 entsprechend. 
(3)  Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sind berechtigt, in die nach § 106 Abs.  2 
vorzulegenden Unterlagen Einsicht zu nehmen. 
(4)  Der Wirtschaftsausschuss hat über jede Sitzung dem Betriebsrat unverzüglich und vollständig zu 
berichten. 
(5)  Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsausschuss unter Beteiligung des Betriebsrats zu 
erläutern. 
(6)  Hat der Betriebsrat oder der Gesamtbetriebsrat eine anderweitige Wahrnehmung der Aufgaben 
des Wirtschaftsausschusses beschlossen, so gelten die Absätze  1 bis 5 entsprechend. 

 
 

§ 109  Beilegung von Meinungsverschiedenheiten Wird eine Auskunft über wirtschaftliche 
Angelegenheiten des Unternehmens im Sinne des §  106 entgegen dem Verlangen des 
Wirtschaftsausschusses nicht, nicht rechtzeitig oder nur ungenügend erteilt und kommt hierüber 
zwischen Unternehmer und Betriebsrat eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die 
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat. Die Einigungsstelle kann, wenn dies für ihre Entscheidung erforderlich ist, Sachverständige 
anhören; §  80 Abs.  4 gilt entsprechend. Hat der Betriebsrat oder der Gesamtbetriebsrat eine 
anderweitige Wahrnehmung der Aufgaben des Wirtschaftsausschusses beschlossen, so gilt Satz 1 
entsprechend. 
  

  
 

  
  

 


